
1. Nachtragshaushaltssatzung der Region Hannover 

für das Haushaltsjahr 2015 

Aufgrund des § 115 i. V. m. § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-

setzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in 

der Sitzung am 12.05.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushalts-

jahr 2015 beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 

1 .  i m  E r g e b n i s h a u s h a l t  mit dem jeweiligen Gesamt-

betrag 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.568.055.800 EUR 

1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 1.568.055.800 EUR 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 

2 .  i m  F i n a n z h a u s h a l t  mit dem jeweiligen Ge-

samtbetrag 

2.1 der Einzahlungen auf 1.632.473.000 EUR 

2.2 der Auszahlungen auf 1.625.832.500 EUR 

festgesetzt; 

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen: 

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.551.288.400 EUR 

2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.504.947.900 EUR 

2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 9.854.600 EUR 

2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 81.184.600 EUR 

2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 71.330.000 EUR 

2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 39.700.000 EUR 

 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 71.330.000 EUR festgesetzt. 



§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 61.347.700 EUR festge-

setzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

299.000.000 EUR festgesetzt. 

§ 5 

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt ge-

ändert und neu festgesetzt 

  Haushalts-

satzung 

vom 

16.12.2014 

Erhöhung Minderung 1. Nachtrags-

haushalts-

satzung  

vom 

12.05.2015 

a) von den Steuerkraftzahlen 

der Grundsteuer A, der 

Grundsteuer B, der Gewer-

besteuer, der Gemeindean-

teile an der Einkommens-

teuer und der Umsatzsteu-

er. 

 

 

 

48,2295 

 

 

0,0810 

  

 

48,3105 

b) für die Städte und Gemein-

den des ehemaligen Land-

kreises Hannover erhöht 

sich der Umlagesatz zu a) 

gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 

2 und 3 des NKomVG 

 

 

0,9567 

   

 

0,9567 

c) für Kommunen ohne eige-

nes Jugendamt erhöht sich 

der Umlagesatz zu a) ge-

mäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 

und 5 NKomVG 

 

 

 

2,2757 

  

 

0,2654 

 

 

2,0103 



d) 90 % der Schlüsselzuwei-

sungen zur Ergänzung und 

zum Ausgleich der Steuer-

kraft der Gemeinden. 

 

 

32,1530 

 

 

0,0540 

  

 

32,2070 

e) für Kommunen ohne eige-

nes Jugendamt erhöht sich 

der Umlagesatz zu d) ge-

mäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 

und 5 NKomVG 

 

 

1,5171 

  

 

0,1769 

 

 

1,3402 

 

 

§ 6 

 unverändert 
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